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MEHR TRANSPARENZ IM GESELLSCHAFTS-
RECHT – NEUE STOLPERFALLEN FÜR GE-
SELLSCHAFTEN UND GESELLSCHAFTER
Per 1. Juli 2015 wurden vor dem Hintergrund 

der Geldwäschereiprävention und des auto-

matischen Informationsaustauschs für Steu-

erzwecke neue Transparenzvorschriften für 

AGs und GmbHs in Kraft gesetzt. Diese füh-

ren zu neuen Pfl ichten für Aktionäre und Ge-

sellschafter, Verwaltungsräte und Geschäfts-

führer. Die Verletzung dieser neuen Pfl ichten 

ist mit harschen Sanktionen zulasten der Ak-

tionäre und Gesellschafter verbunden. Ganz 

besondere Aufmerksamkeit ist bei AGs mit 

Inhaberaktien geboten. Aber auch bei AGs 

mit Namenaktien und GmbHs gibt es neue 

wichtige Regelungen zu befolgen.
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Neue gesellschafsrechtliche Trans-

parenzvorschriften

Per 1. Juli 2015 wurden für AGs und 

GmbHs (im Folgenden gemeinsam 

als «betro" ene Gesellschaften» be-

zeichnet) neue Transparenzvorschrif-

ten in Kraft gesetzt. Die Regulierung 

bringt für alle betro" enen Gesell-

schaften und deren Aktionäre bzw. 

Gesellschafter neue Pfl ichten mit 

sich. Ihre Nichteinhaltung ist mit gra-

vierenden Konsequenzen verbunden. 

Die Nichtbefolgung dieser Pfl ichten 

kann insbesondere zu ungültigen 

Generalversammlungs- bzw. Gesell-

schafterversammlungsbeschlüssen 

und dem defi nitiven Verlust von Di-

videndenansprüchen führen. Um die 

Lesbarkeit zu verbessern, werden im 

Folgenden Aktionäre und GmbH-

Gesellschafter kollektiv als «Gesell-

schafter», Aktien und Stammanteile 

als «Anteile» bezeichnet.

Grundlage der neuen Regelung bilden 

Empfehlungen der Groupe d'action 

fi nancière (auch bekannt als Financi-

al Action Task Force), einer internati-

onalen Vereinigung zur Bekämpfung 

der Geldwäscherei. Ziel dieser neu-

en Bestimmungen ist primär, die Nut-

zung der betro" enen Gesellschaften  

zum Zwecke der Geldwäscherei zu 

erschweren. Darüber hinaus wird die 

Scha" ung der für den internationa-

len Informationsaustausch für Steu-

erzwecke nötigen Transparenzvor-

aussetzungen bezweckt.

Neue Meldepfl ichten der Aktionäre 

und Gesellschafter

Gesellschafter müssen neu der be-

tro" enen Gesellschaft die wirtschaft-

lich an den von ihnen gehaltenen An-

teilen berechtigte Person melden, 

wenn:

 − ein Gesellschafter aufgrund eines 

Erwerbs mehr als 25% der vorhan-

den Stimmen oder des vorhande-

nen Kapitals hält; oder

 − mehrere Gesellschafter in ge-

meinsamer Absprache Anteile er-

werben, welche mehr als 25% der 

vorhandenen Stimmen oder des 

vorhandenen Kapitals repräsen-

tieren.

Diese Regelung gilt bei AGs sowohl 

für Namen- als auch Inhaberaktien.

Zusätzlich müssen Inhaberaktionäre 

neu ihren Aktienerwerb in jedem Fall 

der Gesellschaft melden, unabhängig 

davon, wie viele Inhaberaktien erwor-

ben werden. Dazu melden sie der Ge-

sellschaft den vollen Namen bzw. die 

Firma, die Adresse und bei natürli-

chen Personen das Geburtsdatum 

und die Staatsangehörigkeit. Der Er-

werb muss mit Unterlagen dokumen-

tiert werden.

Diese Meldungen sind jeweils innert 

eines Monats seit Erwerb der Anteile 

vorzunehmen. Keine Meldung ist er-

forderlich, wenn die Anteile der be-

tro" enen Gesellschaft an einer Bör-

se kotiert sind.

Für Inhaberaktionäre, welche die Ak-

tien bereits vor dem 1. Juli 2015 ge-

halten haben, besteht zusätzlich die 

Pfl icht, der Gesellschaft den Aktien-

besitz und die wirtschaftliche Be-

rechtigung (im Falle der Erreichung 

der obigen Schwellenwerte) bis Ende 

2015 zu melden, auch wenn kein Neu-

erwerb stattfi ndet. 
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Neue Pfl ichten für AG und GmbH

Die betro! enen Gesellschaften tref-

fen neu die folgenden Pfl ichten: 

AGs und GmbHs müssen neu ein Ver-

zeichnis der gemeldeten wirtschaft-

lich berechtigten Personen führen. 

Zu verzeichnen sind Name/Firma 

und Adresse. Dieses Verzeichnis kann 

zur Vereinfachung mit dem Aktien- 

bzw. dem Stammanteilsbuch kombi-

niert werden.

AGs mit Inhaberaktien müssen zu-

sätzlich neu ein Verzeichnis der In-

haberaktionäre führen. Zu verzeich-

nen sind Name/Firma und Adresse 

und bei natürlichen Personen Staats-

angehörigkeit und Geburtsdatum.

Die Pfl icht zur Führung dieser Ver-

zeichnisse tri! t den Verwaltungs-

rat (AG) bzw. die Geschäftsführung 

(GmbH). Eine interne Delegation ist 

möglich.

Die entsprechenden Belege und Ver-

zeichnisse müssen für zehn Jahre ab 

dem Zeitpunkt der Streichung der 

Person aus dem Verzeichnis (Bele-

ge) bzw. ab der Löschung der Ge-

sellschaft (Verzeichnisse) aufbe-

wahrt werden, und zwar so, dass in 

der Schweiz darauf zugegri! en wer-

den kann.

Falls eine Gesellschaft ihren Inhaber-

aktionären ermöglichen will, gegen-

über der Gesellschaft weiterhin ano-

nym zu bleiben, kann die Gesellschaft 

die Meldung des Erwerbs von Inha-

beraktien und die Meldung betref-

fend wirtschaftliche Berechtigung, 

soweit diese Inhaberaktien betri! t, 

an einen dem Geldwäschereigesetz 

unterstehenden Finanzintermediär 

delegieren. Dieser ist dann auch für 

die Führung der Verzeichnisse und 

die Aufbewahrung der damit zusam-

menhängenden Belege zuständig. 

Damit wird verhindert, dass der Ge-

sellschaft die Namen ihrer Inhaberak-

tionäre bekannt werden.

Gravierende Konsequenzen bei 

Nichtbeachtung

Um sicherzustellen, dass die neuen 

Pfl ichten von den betro! enen Perso-

nen und Gesellschaften auch erfüllt 

werden, wurden harsche zivilrecht-

liche Sanktionen für den Fall ihrer 

Nichtbeachtung vorgesehen:

Nach dem Erwerb von Anteilen ru-

hen die aus den Gesellschaftsanteilen 

fl iessenden Mitgliedschafts- und Ver-

mögensrechte, bis die Meldung vor-

genommen wurde. In der Praxis be-

deutet dies, dass die neu erworbenen 

Anteile in dieser Zeit weder ein Recht 

auf Teilnahme an der General- bzw. 

Gesellschafterversammlung noch 

ein Recht auf Erhalt von Dividenden 

gewähren. Damit besteht das Risiko 

von unwirksamen General- bzw. Ge-

sellschafterversammlungsbeschlüs-

sen, falls in der Zwischenzeit solche 

Versammlungen abgehalten werden. 

Nach Vornahme der Meldung leben 

diese Rechte grundsätzlich wieder 

auf. 

Von diesem Grundsatz besteht eine 

gewichtige Ausnahme: Unterbleibt 

eine Meldung auch nach Ablauf der 

einmonatigen Meldefrist, so verliert 

der betro! ene Gesellschafter seine 

Vermögensrechte, also vor allem den 

Anspruch auf Erhalt von Dividenden, 

für den Zeitraum vom Erwerb bis zur 
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Meldung defi nitiv. Ein Beispiel: Wer-

den Aktien erworben, welche eine 

Meldepfl icht auslösen, und erfolgt 

die Meldung aber erst 12 Monate nach 

dem Erwerb, so hat der Gesellschaf-

ter den Anspruch auf die in diesen 

12 Monaten angefallenen Dividenden 

defi nitiv verloren. Dies gilt insbeson-

dere auch für bestehende Inhaberak-

tionäre, welche die nötige Meldung 

ihrer Identität bzw. der wirtschaft-

lich Berechtigten nicht bis Ende des 

Jahres 2015 vornehmen. Falls die Di-

videnden trotzdem ausbezahlt wer-

den, ist deren Rückforderung mög-

lich. Ab dem Zeitpunkt der Meldung 

entstehen Vermögensrechte wieder 

normal.

Schliesslich tri$ t den Verwaltungsrat 

bzw. die Geschäftsführer die Pfl icht, 

sicherzustellen, dass kein Gesell-

schafter solche ruhenden bzw. verlo-

renen Rechte gegenüber der Gesell-

schaft geltend macht. Werden diese 

Pfl ichten nicht erfüllt, dann haften die 

fehlbaren Personen dafür.

Fazit

Zusammenfassend gilt es, das Fol-

gende vorzukehren:

 − Inhaberaktionäre, welche vor dem 

1. Juli 2015 bereits Inhaberaktien 

besessen haben, sollten baldmög-

lichst, spätestens jedoch bis Ende 

2015, gegenüber der Gesellschaft 

eine schriftliche Erklärung abge-

ben, wonach sie Inhaberaktionär 

sind, und der Gesellschaft ihren 

Namen bzw. die Firma, die Ad-

resse und bei natürlichen Perso-

nen die Staatsangehörigkeit und 

das Geburtsdatum mitteilen. Falls 

der Anteil an der Gesellschaft 

(Stimmrechte oder Kapital) mehr 

als 25% beträgt, müssen dane-

ben die wirtschaftlich berechtig-

ten Personen o$ engelegt werden. 

 − Hat die AG Inhaberaktien und will 

man die Anonymität der Inhaber-

aktionäre wahren, so ist darauf 

hinzuwirken, dass die Gesellschaft 

den Empfang dieser Meldung und 

die damit zusammenhängende 

Verzeichnisführungspfl icht an ei-

nen Finanzintermediär delegiert.

 − Beim Erwerb von neuen Anteilen 

sollten die nötigen Meldungen 

umgehend nach Erwerb der An-

teile gemacht werden: Bei Inha-

beraktien ist in jedem Fall die Mel-

dung betre$ end die Identität des 

Inhaberaktionärs zu machen, bei 

allen Arten von Anteilen die Mel-

dung des wirtschaftlich Berech-

tigten, wenn die 25%-Schranke 

durchbrochen wird.

 − Betro$ ene Gesellschaften sollten 

die nötigen Verzeichnisse einrich-

ten und sicherstellen, dass Gesell-

schafter ihre Mitgliedschafts- und 

Vermögensrechte nur dann aus-

üben können, wenn sie den Mel-

depfl ichten nachgekommen sind.

Wir sind mit dem Gesellschaftsrecht 

und den neuen Regeln vertraut und 

unterstützen Sie gerne dabei, die nö-

tigen Vorkehrungen zu tre$ en.
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